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Rügeobliegenheit:
Gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz-HG NRW) kann nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Ordnung die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes oder 
des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gegeben worden,
2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher
beanstandet,
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des
Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.



 3 

Ordnung  

zur Untersuchung wissenschaftlichen Fehlverhaltens 

vom 31.01.2024 

 
Aufgrund der §§ 2 Absatz 4 Satz 1, 4 Satz 3 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des 
Hochschulzukunftsgesetzes (HZG NRW) vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 574), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur weiteren Änderung des Hochschulgesetzes und 
des Kunsthochschulgesetzes vom 25. November 2021 (GV. NRW. S. 1210a), erlässt die 
Universität zu Köln folgende Ordnung: 

 

Präambel 

(1) Gemäß § 4 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (HG) sind alle an der Hochschule wissenschaftlich Tätigen sowie die Studierenden 
zur wissenschaftlichen Redlichkeit verpflichtet.  

(2) Wissenschaftliche Redlichkeit bildet die Grundlage einer vertrauenswürdigen 
Wissenschaft. Sie ist eine Ausprägung wissenschaftlicher Selbstverpflichtung, die den 
respektvollen Umgang miteinander, mit Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern, Tieren, 
Kulturgütern und der Umwelt umfasst und das unerlässliche Vertrauen der Gesellschaft in die 
Wissenschaft stärkt und fördert. Mit der verfassungsrechtlich garantierten Freiheit der 
Wissenschaft ist untrennbar eine entsprechende Verantwortung verbunden. Dieser 
Verantwortung umfassend Rechnung zu tragen und sie als Richtschnur des eigenen Handelns 
zu verankern, ist zuvorderst Aufgabe jeder Wissenschaftlerin und jedes Wissenschaftlers 
sowie derjenigen Einrichtungen, in denen Wissenschaft verfasst ist. Die Wissenschaft selbst 
gewährleistet durch redliches Denken und Handeln, nicht zuletzt auch durch organisations- 
und verfahrensrechtliche Regelungen, gute wissenschaftliche Praxis.  

(3) Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt Hochschulen in diesem 
Bestreben. Dazu hat sie 2019 neue „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ 
beschlossen. Diese hat die Universität in den „Leitlinien der Universität zu Köln zur guten 
wissenschaftlichen Praxis“ vom 19.01.2022 umgesetzt. 

(4) Die vorliegende Ordnung beschreibt das Verfahren, nach dem die Universität 
wissenschaftliches Fehlverhalten in eigener Verantwortung untersucht. Sie beruht maßgeblich 
auf Empfehlungen der DFG. Weiterhin basiert sie auf den Empfehlungen der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten in 
den Hochschulen, die einen spezifischen Aspekt der Vorschläge der o.g. Kommission der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft aufgreifen. Formulierungen der genannten Texte sind 
teils mittelbar, teils unmittelbar in diese Ordnung eingegangen. 
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Teil 1 Wissenschaftliches Fehlverhalten 

 

§ 1 

Tatbestand 

Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn bei wissenschaftlichen Arbeiten 
bewusst oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, geistiges Eigentum anderer 
verletzt oder sonst wie deren Forschungstätigkeit sabotiert wird. Wissenschaftliches 
Fehlverhalten liegt ebenfalls vor, wenn unrichtige bzw. mutwillige Vorwürfe gegen andere 
erhoben werden. Als Fehlverhalten kommen insbesondere in Betracht: 

1. Falschangaben wie  

a)  das Erfinden von Daten und/oder Forschungsergebnissen,  

b)  das Verfälschen von Daten und/oder Forschungsergebnissen (z.B. durch 
Auswählen und Zurückweisen unerwünschter Ergebnisse, ohne dies 
offenzulegen; durch Manipulation einer Darstellung oder Abbildung).  

2. die Verletzung geistigen Eigentums in Bezug auf ein von einem anderen oder einer 
anderen geschaffenes, urheberrechtlich geschütztes Werk oder von anderen stammende, 
wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse, Hypothesen, Lehren oder Forschungsansätze, 
wie insbesondere 

a)  die Übernahme von Inhalten Dritter ohne die gebotene Quellenangabe  

b)  die Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen, insbesondere als 
Gutachterin oder Gutachter (Ideendiebstahl),  

c)  die Verfälschung des Inhalts,  

d)  die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen gegenüber 
Dritten, solange das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der 
Forschungsansatz noch nicht veröffentlicht sind,  

e) die Inanspruchnahme der Autorenschaft oder Mitautorenschaft einer oder eines 
anderen ohne deren oder dessen Einverständnis,  

f)  die Ausgabe von durch fremde Autorinnen oder Autoren erstellten Texte mit 
deren Einverständnis als eigene (sog. Ghostwriting). 

3. die Sabotage von Forschungstätigkeiten, wie 

a)  die schwere Beeinträchtigung von Forschungstätigkeit (einschließlich des 
Beschädigens, Zerstörens oder Manipulierens von Versuchsanordnungen, 
Geräten, Unterlagen, Hardware, Software, Chemikalien oder sonstiger Sachen, 
die eine andere Person zur Durchführung einer wissenschaftlichen Arbeit 
benötigt),  

b)  die Beseitigung von Primärdaten, soweit damit gegen gesetzliche Bestimmungen 
oder disziplinbezogen anerkannte Grundsätze wissenschaftlicher Arbeit 
verstoßen wird.  
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4. Vorsätzlich unrichtig erhobene Vorwürfe. 

Die Anzeige eines Informanten oder einer Informantin muss in gutem Glauben erfolgen. 
Vorsätzlich unrichtig erhobene Vorwürfe können selbst ein wissenschaftliches Fehlverhalten 
begründen. 

§ 2 

Mitverantwortung für wissenschaftliches Fehlverhalten  

Eine Mitverantwortung für wissenschaftliches Fehlverhalten kann sich unter anderem 
ergeben aus  

a)  einer Beteiligung am Fehlverhalten anderer,  

b)  einer Mitautorenschaft oder Herausgeberschaft an fälschungsbehafteten 
Veröffentlichungen,  

c)  einer groben Vernachlässigung der Aufsichtspflicht.  

Teil 2 Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten 

§ 3 

Zuständigkeit 

(1) Die Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis untersucht Vorwürfe 
wissenschaftlichen Fehlverhaltens und berät hierzu das Rektorat der Universität zu Köln. Dazu 
legt sie dem Rektorat Beschlussempfehlungen vor.  

(2) Bei Qualifikationsarbeiten, Promotions- oder Habilitationsverfahren untersuchen 
grundsätzlich die betroffenen Fakultäten wissenschaftliches Fehlverhalten. Über die mögliche 
Aberkennung akademischer Grade entscheiden die Fakultäten in eigener Zuständigkeit.  

(3) Alle Verfahrensschritte sollen in einem angemessenen Zeitraum erfolgen. 

§ 4 

Zusammensetzung der Kommission 

(1) Der Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis gehören folgende 
stimmberechtigte Mitglieder an: 

- jeweils eine Hochschullehrerin oder ein Hochschullehrer aus jeder Fakultät, 

- zwei Vertreter aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, 
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- und eine gleich hohe Anzahl von Stellvertreterinnen beziehungsweise 
Stellvertretern. 

(2) Den Vorsitz der Kommission hat die Prorektorin oder der Prorektor für Forschung 
inne. Die stimmberechtigten Mitglieder der Kommission wählen mit einfacher Mehrheit eine 
stellvertretende Vorsitzende bzw. einen stellvertretenden Vorsitzenden für die Dauer von zwei 
Jahren. 

(3) Alle Mitglieder der Kommission sind bei der vertraulichen Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Sie sind zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. 

§ 5 

Beschlussfähigkeit 

Die Kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend ist.  

§ 6 

Ombudsperson, Zuständigkeit 

(1) Auf Vorschlag des Rektorats bestellt der Senat eine Ombudsperson sowie eine 
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter.  

(2) Die Ombudsperson handelt unabhängig auf Basis der vorliegenden Ordnung. Sie ist 
Ansprechperson für alle, die Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens gegen ein Mitglied 
der Universität zu Köln vorzubringen haben. Dies gilt auch, wenn der Status der Mitgliedschaft 
nicht mehr besteht, jedoch zum Zeitpunkt des behaupteten wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
vorlag. Auch diejenigen, die sich dem Verdacht des wissenschaftlichen Fehlverhaftens 
ausgesetzt sehen, können sich an die Ombudsperson wenden. Darüber hinaus berät die 
Ombudsperson auch zu Fragen guter wissenschaftlicher Praxis und versucht im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten zur lösungsorientierten Vermittlung von Konflikten beizutragen. Dabei ist die 
Ombudsperson zur Vertraulichkeit verpflichtet. 

(3) Zur Ombudsperson wird eine auf Lebenszeit verbeamtete Professorin oder ein auf 
Lebenszeit verbeamteter Professor bestellt. Die Ombudsperson darf während der Ausübung 
dieses Amtes nicht Mitglied eines zentralen Leitungsgremiums der Universität zu Köln sein. 
Die Bestellung erfolgt für drei Jahre mit der Möglichkeit einmaliger Wiederbestellung. Gleiches 
gilt für die Bestellung der Stellvertreterin oder des Stellvertreters, die oder der bei Befangenheit 
oder Verhinderung der Ombudsperson an deren Stelle tritt.  

(4) Die Bestellung der Ombudsperson und ihrer Stellvertreterin oder ihres Stellvertreters 
wird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität bekannt gemacht. 
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§ 7 

Hinweisgebende Personen und Betroffene 

Sowohl hinweisgebenden Personen als auch von Vorwürfen Betroffenen muss während 
der gesamten Dauer eines Verfahrens ausreichender Schutz gewährt werden. Dabei wird dem 
Grundsatz der Unschuldsvermutung ausdrücklich Rechnung getragen. 

- Weder Hinweisgebenden noch von Vorwürfen Betroffenen dürfen aufgrund einer 
Untersuchung Nachteile für das eigene wissenschaftliche und berufliche 
Fortkommen entstehen.  

- Hinweisgebenden Personen darf auch dann kein Nachteil entstehen, wenn sich der 
Vorwurf des wissenschaftlichen Fehlverhaltens als falsch erweist oder nicht 
nachgewiesen werden kann, es sei denn die Vorwürfe wurden vorsätzlich oder 
mutwillig erhoben. 

§ 8 

Geschäftsführung 

(1) Die laufenden Geschäfte der Kommission werden durch die Vorsitzende 
beziehungsweise den Vorsitzenden geführt. Die GWP-Geschäftsstelle unterstützt den oder die 
Vorsitzende sowie die Ombudsperson bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten. 

(2) Der oder die Vorsitzende der Kommission informiert das Rektorat mindestens einmal 
jährlich, gegebenenfalls in anonymisierter Form, über seine beziehungsweise ihre Tätigkeiten.  

§ 9 

Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten 

(1) Die Universität zu Köln geht jedem konkreten Verdacht auf wissenschaftliches 
Fehlverhalten nach. 

(2) Erhält die Ombudsperson Hinweise auf wissenschaftliches Fehlverhalten, so prüft sie 
den Sachverhalt. Dabei wird zunächst geprüft, dass die Angelegenheit nicht bereits parallel 
von einer anderen Einrichtung untersucht wird. 

Die Ombudsperson prüft die Vorwürfe unter Plausibilitätsgesichtspunkten und auch auf 
Möglichkeiten, die Vorwürfe auszuräumen. Kommt sie zu dem Ergebnis, dass ein 
hinreichender Verdacht für ein wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt, verständigt sie die 
Kommission. Die Identität der hinweisgebenden Person wird dabei geschützt. 

§ 10 

Untersuchung wissenschaftlichen Fehlverhaltens 

 (1) Die Kommission untersucht die Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
zunächst im Rahmen einer Voruntersuchung nach Verständigung durch die Ombudsperson 
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oder auf Antrag eines ihrer Mitglieder. Wird der Antrag von einem ihrer Mitglieder gestellt, so 
kann die Kommission zunächst das Verfahren nach § 9 Abs. 2 einleiten. Die Ombudsperson 
nimmt an den Sitzungen mit beratender Stimme teil.  

Für die Kommissionsmitglieder gelten die Befangenheitsregelungen der DFG in 
entsprechender Anwendung, die zu Beginn einer Voruntersuchung von dem oder der 
Vorsitzenden der Kommission geprüft und im Protokoll festgehalten werden. 

Im Rahmen der Voruntersuchung können bereits Informationen angefordert werden, die 
der Sachverhaltsaufklärung dienen. 

(2) Das Ergebnis der Voruntersuchung kann die Einstellung der Voruntersuchung 
(§10a) oder die Überführung in ein Hauptverfahren (§10b) sein. Hierüber stimmt die 
Kommission mit einfacher Mehrheit ab. 

 

§ 10a 

Einstellung der Voruntersuchung 

 
(1) Die Kommission kann die Einstellung der Voruntersuchung beschließen, wenn sich 

die Vorwürfe als unzutreffend oder geringfügig erweisen. 

(2) Die Kommission kann die Einstellung der Voruntersuchung beschließen, wenn der 
oder die Betroffene maßgeblich zur Aufklärung beigetragen hat.  

 
 Als Beitrag zur Aufklärung wird es insbesondere gewertet, wenn die bzw. der 
Betroffene selbst eine Maßnahme, insbesondere ein Erratum oder Korrigendum, 
anbietet oder sie bzw. er Maßnahmen zur Behebung eingetretener Schäden bereits 
ergriffen hat. 
 
  Die Entscheidung über die Einstellung wird der hinweisgebenden Person und 
der von Vorwürfen betroffenen Person mitgeteilt.  

§ 10b 

Überführung in ein Hauptverfahren 

(1) Kommt die Kommission zu dem Ergebnis, dass der Verdacht eines 
wissenschaftlichen Fehlverhaltens vorliegt, beschließt sie die Überführung in ein 
Hauptverfahren.  

(2) Der oder dem Betroffenen sind die belastenden Tatsachen und ggf. Beweismittel 
schriftlich zur Kenntnis zu geben. Der oder die Betroffene kann unter Angaben von Gründen 
anzeigen, dass bei einem Kommissionsmitglied der Anschein einer Befangenheit vermutet 
wird. In diesen Fällen entscheidet die beziehungsweise der Vorsitzende über die Stichhaltig-
keit der Gründe und wird bei Vorliegen einer Befangenheit das betroffene Mitglied durch eine 
Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter ersetzen.   
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(3) Dem Betroffenen wird Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme gegeben. Die Frist 
zur Stellungnahme beträgt in der Regel vier Wochen. Sie kann nach den Umständen des 
Einzelfalls verlängert werden. 

Auf Wunsch des oder der Betroffenen oder auf Bitten der Kommission kann die 
Stellungnahme zusätzlich mündlich (Anhörung) erfolgen. 

(4) Die Kommission ist berechtigt, alle der Aufklärung des Sachverhalts dienlichen 
Schritte zu unternehmen. Hierzu kann sie alle erforderlichen Informationen und Stellung-
nahmen einholen und im Einzelfall auch Fachgutachterinnen und Fachgutachter aus dem 
betroffenen Wissenschaftsbereich hinzuziehen. 

(5) Ist die Identität der hinweisgebenden Person der von Vorwürfen betroffenen Person 
nicht bekannt, so ist ihr dies offenzulegen, wenn hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht 
oder sich die von Vorwürfen betroffene Person andernfalls nicht sachgerecht verteidigen kann, 
weil es hierfür ausnahmsweise auf die Identität der hinweisgebenden Person ankommt. 

Die hinweisgebende Person wird hierüber vorab informiert. 

§11 

Nicht-Erweislichkeit/wissenschaftlichen Fehlverhaltens 

Kommt die Kommission nach Abschluss des Hauptverfahrens mit einfacher Mehrheit zu 
dem Ergebnis, ein wissenschaftliches Fehlverhalten sei nicht erwiesen, empfiehlt sie dem 
Rektorat die Einstellung des Verfahrens. 

§12 

Erweislichkeit wissenschaftlichen Fehlverhaltens und Sanktionen 

(1)  Hält die Kommission nach Abschluss des Hauptverfahrens mit einfacher Mehrheit 
ein wissenschaftliches Fehlverhalten für erwiesen, so berät sie auch über die Möglichkeiten 
des weiteren Vorgehens, insbesondere über mögliche Folgen. 

(2)  Da es sich bei Verstößen um sehr unterschiedliche Einzelfälle handeln kann, sind 
verschiedene Konsequenzen möglich, insbesondere: 

a. Schriftliche Rüge der bzw. des Betroffenen 

b. Aufforderung an die Betroffene bzw. den Betroffenen, die inkriminierte 
Veröffentlichung zurückzuziehen oder falsche Daten zu berichtigen 
(insbesondere durch Veröffentlichung eines Erratums oder Korrigendums).  

c. Ausschluss von der Antragsberechtigung interner Förderlinien für ein bis acht 
Jahre je nach Schweregrad des wissenschaftlichen Fehlverhaltens. 

d. Ausschluss von Gremien bzw. die Aberkennung des aktiven und passiven 
Wahlrechts für universitäre Gremien für ein bis acht Jahre je nach Schweregrad 
des wissenschaftlichen Fehlverhaltens. 

Die Konsequenzen orientieren sich am Einzelfall. Der Widerruf und die Richtigstellung 
wissenschaftlicher Publikationen sind durch die Hochschulleitung einzuleiten, wenn die 
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beteiligten Autorinnen oder Autoren nicht tätig werden. In begründeten Fällen kann die 
Hochschulleitung zum Schutze Dritter, zur Wahrung des Vertrauens in die wissenschaftliche 
Redlichkeit, zur Wiederherstellung des wissenschaftlichen Rufes, zur Verhinderung von 
Folgeschäden sowie im allgemeinen öffentlichen Interesse verpflichtet sein, Förder-
einrichtungen, Wissenschaftsorganisationen, Standesorganisationen, betroffene Dritte und die 
Öffentlichkeit zu informieren. 

(3) Das Verfahren vor der Kommission kann auch andere Verfahren zur Folge haben 
(z.B. arbeitsrechtliche, beamtenrechtliche, zivilrechtliche sowie strafrechtliche Konsequenz-
en). Diese werden ggf. von den jeweils zuständigen Stellen eingeleitet. 

§13 

Bericht an das Rektorat 

Die Kommission berichtet dem Rektorat über die Ergebnisse von Hauptverfahren (§10b) 
und legt Beschlussempfehlungen vor. 

§ 14 

Entscheidung des Rektorats 

(1) Das Rektorat entscheidet auf der Grundlage von Bericht und Empfehlung der 
Kommission darüber, ob es der Beschlussempfehlung der Kommission folgt. Hält das Rektorat 
wissenschaftliches Fehlverhalten für erwiesen, entschiedet es auch über das weitere 
Vorgehen.  

(2) Die oder der Betroffene sowie die hinweisgebende Person sind über die 
Entscheidung des Rektorats schriftlich zu informieren. Dabei sind auch die wesentlichen 
Gründe, die zu der Entscheidung geführt haben, mitzuteilen. 
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Teil 3 Schlussbestimmungen 

§15 

Geltungsbereich, Inkrafttreten 

(1) Diese Ordnung gilt für alle Mitglieder und Angehörige der Universität zu Köln, 
einschließlich derer, die auch Dienstaufgaben in der Krankenversorgung des 
Universitätsklinikums Köln erfüllen. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Ordnung zur Untersuchung 
wissenschaftlichen Fehlverhaltens vom 25.01.2022 (Amtliche Mitteilungen 9/2022) außer 
Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität vom 31.01.2024.  

 
Köln, den 01.02.2024 

 
Der Rektor  
der Universität zu Köln  

 
Universitätsprofessor Dr. Joybrato Mukherjee 

 
 




